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Offenlegungspflichten
müssen beachtet werden

Derartige Offenlezungs-
pfl ichten Eibt es et"'a-uei-Äüäi-
be  e iner  ädess ta t t i i chen Ve is i -
cherung im Zu angsvoll-
streckungsverfahren. im- Rah-
men von Auskunftspfl ichten
g9p-nüber  E l^psat 'o r  r rnd
Pf i rch t te i l .berecht iq ren  und qe-
genL lber  d rm deutsöhen F isk 'us .
\\ 'er Anterlseigner einer Off-
shore-Gesellschaft ist. muß dies

tion ist dann gegeben, wem lür
die Zwischenschaltuns der
Offshore-Gesellschaft 

- 
wirt-

schaftl ich oder sonst beachtli-
che Gründe fehlen. Um den
Vorwrrrf des Gestaltungs-
miSbrauchs zu entkräften. niui
die Gesellschaft eine eisenstän-
dige Funktion haben urid dieser
Funktion auch nachkommen.

Hat man die Khpoe des Ge-
staltunssmißbrauclis- überwun-
den, so steht man ais nächstes
vor dem Problem der sose-
nannten Hinzurechnungsbe-
steuerunq nach dem ÄStG.
Hierbei wird z*'ar die Off-
shore-Gesellschaft als auslän-
disches, dem deutschen Fiskus
entzogenes Steuersubjekt aner-
kannt. die auf den Gesellschaf-
ter entfallenden Erträse n'er-
den aber seinem zu veriteuem-

von sich aus den deutschen Fi-
nanzbehörden melden.

In l'ielen Fällen werden Off-
shore-Gesellschaften gegnin-
det, um Einkünfte der Null-
oder Niedrigbesteuerung des
Offshore-Staates zu unterwer-
fen und so dem deutschen Fis-
kus zu entziehen. Von wesent-
licher Bedeutune ist dabei die
Frage, ob die- Erträge der
Offihore-Gesellschaften- rn
Deutschland einer Besteuerunq
unterworfen sind. Es nützt deri
(steuerehrlichen) Gesellschafts-
eigner wenig, wenn die Erträge
ini Offshore--Staat keiner oder
lediglich einer niedriqen Steuer
untelliegen. der deuische Fis-

kus aber ein unsehindertes Be-
steuerungsrecht-hat. Hi.er lau-
ern für äen Anteilseisner der
Offshore-Cesellschatt Fall-
stncKe.

Leitet er die Tagesgeschäfte
der Gesellschaft von Deutsch-
land aus. so oualif i.ziert der
deutsche Fiskus 

-sie 
kurzerhand

nach Paragraph I KSIG als in-
ländisch. so daß die Offshore-
Geselischaft mit ihrem Weltein-
kommen der deutschen Be-
steuerung unterliegt. Will man
dies vermeiden. so muß die Ge-
schäftsleitung von einem aus-
ländischen Slaat aus erfolgen,
der nicht seinerseits die Off-
shore-Gesellschaft einer hohen
Besteuerung unteMilft. Der
naheliesende Gedanke. die Ge-
schäftsleituns der Gesellschaft
in den Offshore-Staat selbst zu

verlegen, lührt oft nicht u'eiter.
In manchen Offshore-Staaten
u'ird den Gesellschaften die
Null- oder Niedrigbesteuerung
nur dann sewährt, wenn sie
dort serade Iein BiIo unterhal-
ten, rion dem aus Geschäfte ab-
gewickelt werden (Jersey,
Liechtenstein, Luxemburg).

Darüber hinaus wüd der
Offshore-Gesellschalt d.ie Aner-
kennmq als ausländische Ge-
sellschalt auch dann versagt,
wenn deren Zwischenschaltung
zwischen die Einkunf tsoueltö
und den Anteilseigner als' Ge-
staltunssmi3brauch im Sinne
des Parägraphen 42 AO zu oua-
lifiziereriist. Eine solche Siiua-

den Einkommen hinzugerech-
net, seibst wenn überhaulpt kei-
ne Ausschüttung erfolst. Eine
solche HinzurecFnunss5esteue-
runs besteht bei Offshore-Stif-
tunien stets und bei anderen
Offshore-Gesellschaften dam,
wem diese erstens von Deut-
schen behenscht werden und
zweitens .,scNechte" Einkünlte
im Sinne des Paragraphen 8
AStG erzielen.

Zu solchen ,,schlechten" Ern-
künJten von Offshore-Gesell-
schaften Eehören etwa Ein-
künf te aus- Handelsgeschäf ten,
an denen der deutsche Gesell-
schafter mitgewirkt, Einkünlte
aus Dienstleistunqen, die der
deutsche GeseUschafter selbst
erbracht, oder Einkünlte aus
der Uberlassuns von Know-
how, das der de-utsche Gesell-
schafter mitqeschaffen hat. Bei
Einkünften äus der Anlage von
Kapitalvermögen greifi die
HiMurechnungsbesteuerung
sogar schon darn ein, wenn der
Betroffene mit nur zehn Pro-
zent an der Gesellschaft betei-
ligt ist.

Dem deutschen Fiskus kam
man Einkünfte meist nicht aI-
lein dadurch entziehen, daß
man si.e auJ eine Offshore-Ge-
sellschaft verlasert. Wer dieses
Ziel erreichen w.ill, mu3 in der
Regel noch einen Schritt weiter
ge[en und seine deutsche unbe-
s=chrankte Steuemflicht been-
den. Dies geschieht, indem der
Betroffene seinen inländischen
Wohnsitz auf sibt und seinen
servöhrlichen 

- 
Aufenthaltsort

ins Ausland verlest. Hierzu
muß er seine Wohnungen rn
Deutschland aufeeben und re-
gelmäßig mehr ali sechs I\Iona-
te zusammenhänsend im Aus-
land leben. wobei  kurzfnst ige
Unterbrechungen, zum Beispiel
durch Gesch-äftsreisen näch
Deutschland, unbeachtlich
bleiben. Aunerdem muß der Be-
troffene für seinen neuen
Wohnsitz oder Eeu'öhnl.ichen
Aufenthaltsort äuch einen
Staat mit niedrisem Steuernr-
veau finden. Andere Industne-
staaten kommen hierfür meist
nicht in Betracht, und manche
Offshore-Staaten lesen den
dort Arsässigen selbst hohe
Steuem auf (Nlalta, Zypem)
oder beschränken den Zugang
von Fremden (Jersel', Nlonaco).

Uberdies kann man sich

durch einen Wegzug aus
Deutschland keineswegs aller
Steuerpfl ichten entledig:en. Wer
in den-letzten zehn Jahren vor
dem Wegzug mindestens fünJ
Jahre lang als Deutscher unbe-
schränkt steuerpflichtig war,
unlerlregt erner sogenannlen
erueiterten beschränkten Steu-
erpflicht. Praktisch bedeutsam
wird dies insbesondere dann,
wem der Betro.ffene weiterhin
Geschäfte mit Deutschland
tätigt. Dann können Einkünlte
aus solchen Geschäfren wie bei
einem Inländer zu versteuern
sein, und zwar für die Dauer
von zehn Jahren nach seinem
Wegzug.

Manche Einkünfte bleiben
sogar dauerhaft in Deutschland
zu versteuem, wie etwa Ein-
ki.inlte aus Anteilen an Gesell-

Manche Einkünfte sind
immer zu versteuern

schaften, die in Deutschland
ansässig sind. Kein Ausweg wä-
re es in derartigen Fällen, die
Gesellschaftsanteile - Beteili-
gungen an Kapitalgesellschaf-
ten (GmbH, AG) bis 25 Prozent
ausgenofllmen - zu veräu3ern
odei die Gesellschaft ins Aus-
land zu verlagern: dann näm-
Iich nürde dei deutsche Fiskus
den vollen Alteils- beziehungs-
weise Untemehmensp'ert eiler
Besteuerog unteruerfen. Wer
zu mehr als 25 Prozent an einer
inländischen Kapitalgesell-
schaf t  betei l ie t  is t ,  kann von ei -
ner ents'prec[enden,,Wegzugs-
besteuerung" sogar schon
durch die Beendigrmg der un-
beschränkten Steuemflrcht er-
faßt u'erden, ohne däß die Ver-
äuBerung der Beteiligung erfor-
derllch ist: dam nämlich, wenn
er insgesamt mi.ndestens zeh-n
Jahre ir Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig war
(sog. Lex Horten).

Insgesamt ist es daher
äußerit schwieris. sich dem
deutschen Fiskus durch Ver-
wenduns von Offshore-Gesell-
schaften zu entziehen - jeden-
falls auf legalem Wege. Und auJ
das ,,Abenteuer" einer illegalen
Nutzuns sollte man sich ;icht
einlassen.

M,choel lvens is l  R(1"ßonwolt  in
FOmOUrg

Sogenannte OJfshore-Gesellschaften werden oft dazu verwendet, Vermögen vor Gläubigern und Finanzbehörden zu verbergen - aber:

Auf legalemWeg führt kaum einWeg am deutschen Fislars vorbei
Von NIICFL{EL I\ENS

Hamburs
Offshore-Gesellschaften uml

sibt eine Aura des Geheimnis-
vollen. Zu einem Teil beruht
dies darauf. daß oft unklare
Vorstellunsen darüber hen-
schen. in üelcher \\'eise man sie
nutzen kam und wann vor al-
Iem der Bereich des Verbotenen
überschritten ist.

Auf den ersten Blick läl1t auf,
daß derartise Gesellschaften
mei.st in kLeinen Ländern anee-
siedelt sind. Klansvolle Namen
finden sich daruntir, wie Jersey,
Monaco, Andorra, Liechten-
stein, Luxemburg. Gibraltar,
die Bermudas, Bahamas oder
Niederländischen Antillen.

Kennzeichen dieser Staaten
ist  es,  daß s ie best imte Rah-
menbedingungen schaffen. die
der Ansiedluns von Offshore-
Gesellschaften- dienlich sind.
Dazu sehört in erster Linie ein
Steueriystem, das die Gesell-
schaften keiner oder nur einer
sehr niedrigen Besteuerung un-
terwirft.

Weiteres Charakteristikum
der Offshore-Staaten ist eine
Infrastruktur, die die Inan-
spruchnahme von Finaro-
dienstlei.stunpen und eine rer-
bunsslose Kömrnunikation mrr
dem- Offshore-Domizil emös-
licht. A.llerdings bedeutet diäs
keineswegs, daa alle potentiell
Interessierten unEehindert mit
dem Offshore-Sta1t kommuni-
zi.eren können. Oft trifft der
Offshore-Staat besondere Vor-
kehrungen, die es Gläubiqern
und äusländischen Finäry-
behörden praktisch unmöglich
machen. auf das Vermöeen der
Oüshore-Gesellschatten Zusriff
zu nehmen oder Informationen
über deren u'irtschaftliche Ver-
häitnisse und Eigner zu erlan-
gen.-  

Exemplar isch Iäßt  s ich dies
an den Regelungen veranschau-
iichen. die in Liechtenstein für
die St i f tuns Liechtenstein i -
schen Rechts-bestehen. Bei  d ie-
ser Form der Offshore-Gesell-
schaft verselbständiet der Stii-
ter  sein \  ermögen zu einer jur i -
stischen Person. der Stiftune,
und widmet es einem best imm-
ten Zrveck. Dieser Zrveck kann
dar in bestehen. Kapi ta l -  und
Grundvemögen in 

- 
Deutsch-

Iand und andersrvo zu eruerben
und dessen Erträge an den Stif-

ter auszuschütten. Dabei kam
sich der Stifter einen maßsebli-
cnen LInItuu aur dle Stllluns
sichem und sich sogar derei
wloeml vorbehalten_

Ohr:e in Liechtenstein einer
Steuer zu unterliegen, wird das
Vermögen des Stifters nahezu
perfekt vor Zugriffen seiner
Gläubiger, einschließlich ctes
Fiskus, abgeschirmt. Ein um-
fassender Geheimnisschutz
sorgt lerner dafür, daß dre Per-
son des Stilters und Begtulstig-
ten im Verborsenen bleibt. So
kann die Stift-uns über ei.nen
Tleuhänder errichtet werden,
der zur Verschwiesenheit ver-
pflichtet ist, und aüch das Ver-
tretungsorgan der Stiftung,
staatliche Stellen und Banken,
die mit der Stif tuns in
Benih-rung komen, triffi eine
stralbewehrte Verschwiegen-
heitspllicht. Ebensowenig läßt
sich über ein öffentliches-Regi-
ster emitteln. wer ..hinter der
Stiftung" steht. Die eirgereich-
ten Unterlasen dürfen von
Dritten nichi eingesehen wer-
den, und es kam v:on eiler Ein-
trasuns der Stiftuns ins Öffent-
Iichikeilsregister " abgesehen
werden.

Derartige Regelungen er-
klären, s esu egen Offshore-Ge-
sellschaften nicht selten dazu
veruendet werden, Vemögens-
werte vor Gläubieem und Fi
nanzbehörden zü verbergen.
Alierdings dar{ man sich nicht
täuschen lassen: Zu'ar ist der
Erw'erb der Vermögenswerte
durch die Off shore-Geiellschaf t
zulässig, der Bereich des (zum
Teil strafrechtiich) Verbotenen
*'ird jedoch überschdtten,
wenn der Betroffene gegen be-
stehende Offenlegungipliichten
vemtößt.
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